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(X): Eine separate Betrachtung des Landschaftsbildes hat nicht stattgefunden. Vielmehr ist das Landschaftsbild 

       indirekt über einzelne Kriterien wie z.B. Wallheckengebiete, großflächiges Grünland der Marschen oder  

       Niederungsgebiete mit aufgenommen worden. Wichtige Bereiche für Vielfalt, Eigenart und Schönheit der  

      naturräumlichen Landschaftseinheiten sind dabei berücksichtigt worden. 

-: nicht aufgeführt 

Die in Tabelle 2 dargestellten Abwägungskriterien wurden nach Anwendung der Ausschluss-

kriterien auf die verbleibenden Potenzialflächen nur unter Berücksichtigung dessen ange-

wandt, ob weitere konkurrierende Nutzungen oder Belange dem Anliegen, der Windenergie-

nutzung an geeigneten Standorten Raum zu geben, entgegen stehen könnten bzw. es über-

wiegen. Dies ist möglich, da Abwägungsbelange grundsätzlich, im Vergleich zu Ausschluss-

kriterien, einer Diskussion zugänglich sind. 

Auch Vorsorgegebiete nach dem Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) stellen zwar 

Grundsätze der Raumordnung dar, stehen allerdings der Ausweisung von Standorten für 

Windenergieanlagen grundsätzlich nicht entgegen. Deshalb wurden diese nicht bei der Ermitt-

lung der Potenzialflächen als Ausschlusskriterium berücksichtigt. 

Vorranggebiete stellen dagegen Ziele der Raumordnung dar. In der Regel sind diese einer 

Abwägung nicht zugänglich. 

Letztlich wurden so potenzielle Flächen für die Windenergie in der Samtgemeinde identifiziert, 

innerhalb der Gemeinde Dunum fanden sich allerdings nach der damaligen Planungspraxis 

keine Potentialflächen. 

2.2 Machbarkeitsstudie Dunum (2013) 

Die Gemeinde Dunum ist eine Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Esens. 

Da innerhalb der Gemeinde Dunum keine Potenzialflächen für Windenergie ermittelt werden 

konnten, sollte in der 2013 von der AgRo & WEA Projekt GmbH & Co. KG in Auftrag gegebe-

nen und von PGG erarbeiteten Machbarkeitsstudie geprüft werden, ob nicht doch noch ein 

potenzieller Windparkstandort im Gemeindegebiet Dunum entstehen könnte. 

Als Ausschlusskriterien wurden die Kriterien aus Tabelle 1 angewandt. 

Im Vergleich zum Standortkonzept (2010) wurden hierbei z.T. andere Abwägungsbelange her-

angezogen, welche in Tabelle 3 in der 3. Spalte aufgelistet sind: 

Tabelle 3: Verwendete Abwägungskriterien im Vergleich (Standortkonzept 2010 vs. Mach-
barkeitsstudie Dunum 2013) 

Abwägungs kriterium  Standortkonzept 
Samtgem einde 
Esens (PGG 
2010) 

Machbar-
keitsstudie 
Dunum 
(PGG 2013) 

Vorranggebiet für Erholung x x 

Naturschutzgebietswürdige Bereiche  x x 

Landschaftsschutzgebietswürdige Bereiche x x 
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4 Ausschlusskriterien 

4.1 Prüfung und Zusammenstellung der Ausschlusskriterien 

Auf Basis der Machbarkeitsstudie von 2013 soll in dieser Unterlage basierend auf den mittler-

weile erfolgten Änderungen in den rechtlichen Rahmenbedingungen eine erneute Überprüfung 

des Potenzials für Windenergie im Gemeindegebiet von Dunum stattfinden. Welche rechtli-

chen Änderungen dabei zum Tragen kommen, wird in diesem Kapitel genau dargelegt. Als 

Grundlage dazu dienen die bereits 2013 eröffneten Möglichkeiten, um herauszufinden, welche 

Kriterien sinnvollerweise geprüft werden können.  

In der Gegenüberstellung sind die Ausschlusskriterien in folgender Tabelle dargestellt. Hinzu-

gefügt ist auch eine Spalte mit aktuellen Abstandsempfehlungen in Niedersachsen, zusam-

mengestellt durch die Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) vom 01. März 2023. 

Tabelle 4: Gegenüberstellung der Ausschlusskriterien von 2010 mit der Zusammenstellung 
der FA Wind (2023) 

Kriterium  
Abstände Standortkonzept 
Samtgemeinde Esens (PGG 
2010) 

Abstände nach FA Wind 
(2023), angelehnt an den 
Windenergi eerlass (MU 2021)  

Siedlung und Infrastruktur 

Wohngebiete / geschlossene 
Siedlungsbereiche 

1.000 m  
2-fache Anlagenhöhe (hier An-
nahme: 500 m) 

Mischgebiete 700 m 2-fache Anlagenhöhe (hier An-
nahme: 500 m) 

Einzelwohngebäude 400 m 
2-fache Anlagenhöhe (hier An-
nahme: 500 m) 

Landes- und Kreisstraßen 200 m 
20 m zu Bundes-, Landes- oder 
Kreisstraßen, 

40 m zu Bundesautobahnen 

Bahnlinien 200 m 

1,5 x Rotordurchmesser + Nar-
benhöhe (empfohlen gem. 
Windenergieerlass 2021; hier 
Annahme von 360 m) 

110 kV-Leitung 200 m Einzelfall 

Erdgasleitung 30 m n.B. 

Richtfunktrasse 50 m n.B. 

Hauptdeich 200 m n.B. 

Bauschutzzonen II und III Flug-
hafen Wittmund 

- Einzelfall 

Natur und Landschaft 

Nationalpark (§ 24 BNatSchG, 
§ 17 NNatSchG) 

200 m n.B. 

EU-Vogelschutzgebiet (§ 32 
BNatSchG, § 25 NNatSchG) 

500 m Vogelschutzgebiete: Einzelfall 

FFH-Gebiet Nr. 177 (§ 32 
BNatSchG) 

500 m Einzelfall 
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Tabelle 5: Angewandte Ausschlusskriterien im Gemeindegebiet von Dunum auf Basis der 
rechtlichen Neuerungen 

Ausschlusskriterien  Abstände  um Aus-
schlusskriterien  

Zulässige bauliche Nutzung zu Wohnzwecken 500 m  

Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 20 m 

Bahnlinien 360 m 

110 kV-Leitung - 

Erdgasleitung - 

Richtfunktrasse - 

Bauschutzzonen II und III Flughafen Wittmund - 

FFH-Gebiet Nr. 177 (§ 32 BNatSchG) - 

Naturschutzgebiet WE 109 (§ 23 BNatSchG, § 16 NNatSchG) - 

LSG WTM 18 Benser Tief (§ 26 BNatSchG, § 19 NNatSchG)  - 

Naturdenkmale (§ 28 BNatSchG, § 21 NNatSchG) - 

Geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG, § 24 NNatSchG) - 

Stehendes Gewässer (>1 ha) 50 m 

Kompensationsflächen* - 

Vorranggebiet für Natur und Landschaft - 
*Daten von 2010; aktueller Stand ist bei der Naturschutzbehörde abzufragen  

Graue Schrift: Nun kein generelles Ausschlusskriterium mehr 

Fett dargestellt sind die Abstände, die sich gegenüber 2010 verändert haben 

Blau unterlegt sind diejenigen Kriterien, welche später überprüft werden  
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Abbildung 1: Ausschnitt aus Karte III.2.2 des LRP des Landkreises Wittmund (2007) (inkl. blau 
gepunktetem siedlungs- und gehölzfreiem Raum und hellgrün schraffiertem Be-
reich von überwiegend durch Wallhecken gegliedertem dünn besiedeltem Raum) 

 

Am nördlichen Rand des Gemeindegebietes befindet sich ein Vorranggebiet für Natur und 

Landschaft. Dieses befindet sich innerhalb von, im LRP des Landkreises Wittmund (2007) wie 

benannt ausgewiesenen, Flächen. Die Option, WEA innerhalb des Vorranggebietes für Natur 

und Landschaft zu errichten, erscheint aus gutachterlicher Sicht wenig wahrscheinlich und 

nicht im Sinne der Ziele der Raumordnung. 

Dargestellt wird in Szenario 1 (Anhang) ob und falls, welche Potenzialflächen - also von Aus-

schlusskriterien nicht belegte Bereiche des Gemeindegebietes - sich durch den Wegfall des 

Abstandes von 200 m um die Vorrangfläche für Natur und Landschaft bei Beibehalten aller 

Ausschlusskriterien aus Tabelle 5 ergeben. 

 

Bereits hier zeigt sich, dass aufgrund der Bauschutzzonen und der zersiedelten Struktur im 

Gemeindegebiet ein Großteil an potenzieller Fläche entfällt und sich eine mögliche Potenzial-

fläche einzig nördlich der Bauschutzzone III befinden kann. Aus diesem Grund wird im Fol-

genden ausschließlich der nordöstliche Bereich dargestellt, welcher nicht von diesen beiden 

Ausschlusskriterien überlagert wird. 

Fazit: Durch den Wegfall des Abstandes von 200 m um Vorranggebiete für Natur und Land-

schaft ergibt sich keine Potenzialfläche für die Windenergie im Gemeindegebiet von Dunum. 
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